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IM NAMEN DER REPUBLIK!

Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch den Richter Mag. Gregor ERNSTBRUNNER als Einzelrichter über die

Beschwerde von XXXX , geb. XXXX , StA. Syrien, vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. Gregor KLAMMER gegen den

Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 30.11.2020, Zl. 1256407405/191319066, nach

Durchführung einer mündlichen Verhandlung zu Recht:

A)       Die Beschwerde wird gemäß § 3 AsylG als unbegründet abgewiesen.

B)       Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig.

Text

Entscheidungsgründe:

I. Verfahrensgang:

1. Der Beschwerdeführer stellte am 27.12.2019 nach schlepperunterstützter Einreise in das österreichische

Bundesgebiet einen Antrag auf Gewährung von internationalem Schutz.

Im Zuge der Erstbefragung vom selben Tag gab der Beschwerdeführer an, sunnitischer Moslem zu sein, der

Volksgruppe der Kurden anzugehören und als Muttersprache Kurdisch und Arabisch zu sprechen. Zu seinen

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/3


Asylgründen führte er aus, in Syrien sei ein Leben nicht möglich, es gäbe Armut, Elend und ständige Unterdrückung. Es

herrsche Krieg. Auch er hätte kämpfen sollen, wollte dies aber nicht und sei deshalb geflüchtet.

2. Im Zuge der niederschriftlichen Befragung durch die belangte Behörde am 27.08.2020 gab der Beschwerdeführer

befragt nach seinen Fluchtgründen an, der Hauptgrund sei seine Einberufung zum Reservedienst. Er habe seinen

Militärdienst 1994 bis 1997 abgeleistet, wo er als Funker gedient habe. Das Regime habe ihn zum Reservemilitärdienst

aufgefordert, die Kurden auch. Die syrisch-demokratischen Kräfte hätten ihn ebenfalls gefragt, aber nicht wie beim

Regime zum Kampf eingezogen. Seine Daten seien im System des Regimes gespeichert und sein Name stehe auf einer

Liste. Als seine Tochter 2016 krank geworden sei, habe er sie nicht nach Damaskus zur Behandlung bringen können,

da er gleich zum Militär eingezogen worden sei. 2013 habe ein Großteil seiner Familie Syrien nach einem AngriH des IS

auf ihre Heimatregion XXXX verlassen und lebe nun im Irak. Er sei auch nach XXXX geIüchtet aber dort geblieben, um

sein Haus nicht zu verlieren. Mit dem IS habe er keinen Kontakt gehabt. Als Kurde sei er schon seit Jahren unterdrückt

worden, hätte in Syrien keine Rechte und habe seine Muttersprache nicht lernen können. 1996 sei er aufgrund einer

Unterhaltung auf Kurdisch beim Militär gefoltert worden.

3. Mit dem gegenständlichen Bescheid vom 30.11.2020 wurde der Antrag auf Gewährung von Asyl abgewiesen und

dem Beschwerdeführer subsidiärer Schutz gewährt. Ihm wurde eine Aufenthaltsberechtigung für subsidiär

Schutzberechtigte für ein Jahr erteilt. Begründend führte die belangte Behörde im Wesentlichen aus, dass die Angaben

des Beschwerdeführers sich als widersprüchlich, nicht stimmig und ohne Zweifel erwiesen hätten, weshalb sein

Fluchtvorbringen als unplausibel und unglaubwürdig qualiKziert werde. Allein der Umstand, dass in Teilen des

Herkunftsstaates des Beschwerdeführers Bürgerkrieg herrscht indiziere für sich alleine noch keine Verfolgungsgefahr

im Sinne der GFK, sondern bedarf es einer zusätzlichen, auf asylrelevante Gründe gestützten Gefährdung des

Asylwerbers, die über die gleichermaßen die anderen Staatsbürger des Heimatstaates treHenden Unbilligkeiten eines

Bürgerkrieges hinausgehe. Eine unterstellte oppositionelle Gesinnung sei nicht denkbar. Der Beschwerdeführer sei

weder glaubhaft in bewaHneten oder politischen Organisationen tätig noch sonst auf irgendeine Weise politisch aktiv

gewesen. Auch bei einer Rückkehr würde er durch das syrische Regime mit an Sicherheit grenzender

Wahrscheinlichkeit nicht als politischer Gegner qualiKziert und wird dies nicht annehmen, dass er seinen Aufenthalt in

Österreich genutzt habe, um politische Oppositionsarbeit zu leisten. Seinen Aufenthalt in Österreich könne er zudem

durch Vorlage von asylbezogenen Schriftstücken und Dokumenten belegen. Auch aufgrund seiner ethnischen und

religiösen Zugehörigkeit sei keine Bedrohung in seinem Heimatstaat feststellbar. Die Behörde ging daher von einem

konstruierten Fluchtvorbringen aus und erkannte keine asylrelevante Bedrohung oder Verfolgung der Person des

Beschwerdeführers.

Zur Situation des Beschwerdeführers im Fall einer Rückkehr führte die belangte Behörde an, dass aufgrund der

aktuellen instabilen Sicherheitslage in Syrien eine Gefahr für sein Leben im Sinne des Art. 2 EMRK vorliege und daher

der Staus des subsidiär Schutzberechtigten zuzuereknnen ist.

4. Mit Beschwerde vom 17.07.2020 bekämpfte der Beschwerdeführer ausschließlich Spruchpunkt I. (Nichtzuerkennung

des Status des Asylberechtigten) und beantragte die dahingehende Abänderung des Bescheides nach Durchführung

einer mündlichen Beschwerdeverhandlung.

Begründend führte der Beschwerdeführer im Wesentlichen unter Verweis auf die dem Bescheid zugrunde gelegten

Länderinformationen an, der Behörde sei bekannt, dass sein Wohnohrt XXXX über Jahre hinweg von den Kurden

selbstverwaltet worden sei, weshalb er zunächst noch keine Angst vor Zwangsrekrutierung durch die staatliche

syrische Armee hatte haben müssen; mit den Kurden habe er sich arrangieren können. Älteren Länderinformationen

der Staatendokumentation könne entnommen werden, dass bereits 2011 Reservisten durch Dekrete des syrischen

Militärs zur Armee einberufen worden seien. Demnach sei der Beschwerdeführer auch ohne schriftlichen

Einberufungsbefehl einberufen worden, welcher er sich jedoch widersetzt habe, indem er im damals kurdisch

verwalteten Teil Syriens wohnen geblieben sei. Als sich der türkische Einmarsch und dessen Folgen 2018 abgezeichnet

hätten, habe er sein Haus verkauft und Syrien bei erster Gelegenheit verlassen. Einziehungen an Checkpoints, die

nunmehr auch in seinem Wohnort aufgestellt seien, würden weiterhin stattKnden und auch 55-Jährige würden

eingezogen werden. In rückeroberten, „versöhnten“ Gebieten seien Männer auch heute noch von Rekrutierung

betroHen. Hinsichtlich der StraHreiheit für Rückkehrer führte der Beschwerdeführer aus, dass diese nur für

Wehrdienstverweigerer gelte, die sich innerhalb von vier bzw. sechs Monaten freiwillige melden würden. Die sei für

den Beschwerdeführer nicht garantiert, sondern würde er ihn bei einer Rückkehr willkürliches Handeln des Staates



erwarten. Evident sei, dass es sich beim Krieg in Syrien um einen KonIikt handle, bei der ein Militärdienst

Kriegsverbrechen umfassen würde, sodass die Nichtgewährung des Status als Asylberechtigter als unrichtig erweise

und auch entspreche die Feststellung der Behörde, dass dem Beschwerdeführer bei einer Rückkehr keine Gefahr

drohe, als politischer Gegner qualiKziert zu werden, weil er nur kurz im Ausland gewesen sei, nicht dem Amtswissen.

Bei einer Rückkehr nach Syrien bestehe auch die Gefahr, wegen der Asylantragstellung im Ausland inhaftiert und

misshandelt bzw. getötet zu werden. Somit erwarte den Beschwerdeführer bei einer Rückkehr bereits wegen des

Asylantragstellung und der nachweislichen Herkunft aus einem früher dem syrischen Regime feindlich eingestellten

Gebiet eine unvorhersehbare Behandlung - selbst im besten Falle „nur“ die Einberufung zur Mitverantwortung

menschenrechtswidriger Kriegshandlungen - und sei daher eine asylrelevante Verfolgung zu erwarten.

5. Nach Vorlage des gegenständlichen Aktes durch die belangte Behörde wurde am 15.06.2021 in den Räumlichkeiten

des Bundesverwaltungsgerichts in Wien unter Anwesenheit eines Dolmetschers für die Sprache Kurdisch Kurmanji und

einer Vertreterin des Rechtsanwalts des Beschwerdeführers durchgeführt. Vertreterinnen oder Vertreter der belangten

Behörde sind der Verhandlung trotz formgerechter Ladung ferngeblieben.

Der Beschwerdeführer brachte anlässlich der Beschwerdeverhandlung eine Teilnahmebestätigung für einen Werte-

und Orientierungskurs, Kursanmeldebestätigungen für Alphabetisierungskurse sowie Fotos von einer in Wien

stattgefundenen Demonstration gegen das syrische Regime, auf denen der Beschwerdeführer als Demonstrant zu

sehen ist, in Vorlage.

Der Beschwerdeführer gab an, dass er Syrien am 15.09.2019 verlassen habe. Er sei syrischer Staatsangehöriger,

sunnitischer Moslem und gehöre der Volksgruppe der Kurden an. Die Kurden hätten in Syrien allgemein keine Rechte.

1996 habe er beim Militär mit einem anderen Kurden kurdisch gesprochen, woraufhin sie beide verprügelt und

bedroht worden seien, wenn sie noch einmal Kurdisch sprächen, würden sie getötet werden. In Syrien sei aufgrund

des Krieges keine Lebenssicherheit für Kurden geboten, speziell seien kurdischstämmige Menschen von Assad getötet

worden. Die Rechtsvertretung des Beschwerdeführers wies darauf hin, dass im Bescheid der Behörde ein unrichtiges

Dokument (Militärbuch) zur Entscheidung herangezogen worden sei, da eine Reisebewegung am 07.08.2014 und ein

Aufschub des Militärdienstes wegen Schulbesuchs verzeichnet seien, die nicht den Beschwerdeführer beträfen. Dieser

habe bereits 1997 seinen Militärdienst abgeleistet.

Zu seinen Fluchtgründen führte der Beschwerdeführer aus, seine Tochter sei 2016 schwer erkrankt, weshalb er sie

nach Damaskus habe bringen wollen. Da die Straßen kriegsbedingt unbefahrbar gewesen seien, sei er zum Flughafen

gefahren und habe dort einen bekannten Beamten kontaktiert. Er kenne nur den Vornamen des Mannes, Mohammed,

er sei mit der Cousine des Beschwerdeführers verheiratet. Dieser habe im System gesehen, dass der

Beschwerdeführer auf einer Liste der Regierung stehe. Wenn er nach Damaskus Iiegen würde, würde die Regierung

ihn sofort verhaften, denn er werde gesucht. Der Beschwerdeführer vermutete, dass sein Name zum Zwecke der

Einberufung zum Militärdienst auf der Liste stehe. 2011 habe der Beschwerdeführer bereits an Demonstrationen

gegen die Regierung bzw. das Assad-Regime, für Freiheit und Grundrechte teilgenommen. Auch in dem durch die

Kurden kontrollierten Heimatgebiet XXXX sei er aufgefordert worden, zu kämpfen, aber er habe es mit Hinweis auf

seine Familie und seine kleinen Kinder verneint. Die kurdischen Kämpfer hätten gesagt, dass sich aus jeder Familie

mindestens eine Person anschließen müsse. Deshalb habe er XXXX verlassen und sei nach XXXX gezogen, doch auch

dort sei von ihm verlangt worden, dass er kämpfen soll. Wegen seiner Weigerung sei seine Familie benachteiligt

worden, etwa hätten sie Diesel für die Landwirtschaft benötigt, doch die Kurden hätten ihnen keinen mehr verkauft.

Aufgrund einer Zwangsrekrutierung in XXXX durch die Kurden sei er dann geIüchtet. Seine Frau und Kinder würden in

Angst leben, sie würden von den kurdischen Kämpfern unterdrückt. Vor etwa drei Monaten hätten die Kurden das

Haus seines Schwiegervaters attackiert, wollten seine Kinder entführen und als Soldatinnen erziehen. Insbesondere

seine 14-jährige Tochter würden sie rekrutieren wollen und mit Gewalt mitnehmen, doch seine Frau habe sich über sie

geworfen, weshalb sie von den kurdischen Kämpfern verprügelt worden sei.

Zur Wehrpflicht in Syrien führte die Rechtsvertretung des Beschwerdeführers aus, das wehrfähige Alter gehe bis 55. Als

Rückkehrer aus dem Ausland sei der Beschwerdeführer besonders gefährdet, da der BegriH „Regierungsgegner“ weit

ausgelegt werde und er darunter Kele. Auf Vorhalt des EASO Military Service Berichtes, wonach das wehrfähige Alter

18-42 beträgt, bestritt der Beschwerdeführer, dass ältere Menschen nicht einberufen würden. Dem syrischen Regime

würden Soldaten fehlen und würde jeder, der noch eine WaHe halten könne und abgefangen werde, gleich zum

Militärdienst einberufen. Sobald er syrisches Territorium betreten würde, würde er festgenommen und zum



Militärdienst gezwungen werden. Im Falle einer Wehrdienstverweigerung würde er als Verräter betrachtet und getötet

werden.

Der Beschwerdeführer gab an, politisch interessiert zu sein. Zur österreichischen Politik, dem Bundespräsidenten bzw.

den Regierungsparteien konnte er wenig sagen. Zu den Wahlen in Syrien sagte er aus, diese seien nicht frei, alles sei

gefälscht. Bashar AL-ASSAD habe bei der Präsidentenwahl sowie bei der Parlamentswahl gewonnen, die Wahlen hätten

Mitte Mai 2021 stattgefunden. Die Partei von Bashar AL-ASSAD sei die Baath-Partei. Auf Nachfrage, was Politik für ihn

bedeute, konnte der Beschwerdeführer sich nicht äußern.

Eine mündliche Verkündung unterblieb mit Hinweis auf § 29 Abs. 3 VwGVG.

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

1. Feststellungen:

Zur Person:

Der Beschwerdeführer ist syrischer Staatsangehöriger der kurdischen Volksgruppe und muslimischen Glaubens. Er

stammt aus XXXX , aber lebte seit etwa 2018 in XXXX .

Die Ehefrau und Kinder des Beschwerdeführers leben bei den Großeltern/seinem Schwiegervater in der Nähe der

türkisch-syrischen Grenze.

Dem Beschwerdeführer wird aufgrund der derzeitigen allgemeinen Sicherheitslage in Syrien nicht abverlangt, nach

Syrien auszureisen. Er hat (rechtskräftig) subsidiären Schutz und eine dementsprechende Aufenthaltsberechtigung in

Österreich erhalten.

Zum Fluchtgrund:

Der Beschwerdeführer steht weder tatsächlich noch vermeintlich in Opposition zur syrischen Regierung. Auch im –

nach derzeitiger Lage aufgrund subsidiären Schutzes nicht anzunehmenden - Fall der Rückkehr nach Syrien ist mit

maßgebender Wahrscheinlichkeit nicht anzunehmen, dass der Beschwerdeführer in reale oder unterstellte Opposition

zum syrischen Regime geraten wird.

Der Beschwerdeführer hat den Wehrdienst bereits 1994-1997 abgeleistet. Im Zuge dessen war er als Funker tätig, weil

er mangels Schul- bzw. Universitätsabschluss nur als einfacher Soldat dienen konnte. Aufgrund seines Alters von 42

Jahren und mangels besonderer Qualifikationen ist eine Einziehung zum Reservedienst daher nicht wahrscheinlich.

Wehrdienstverweigerung zusammengefasst:

Aus dem aktuellen Länderinformationsblattes des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl geht hervor, dass

Wehrdienstverweigerung in Kriegszeiten mit Gefängnisstrafen von bis zu 5 Jahren bestraft wird. Bezüglich der

Konsequenzen einer Wehrdienstverweigerung gehen die Meinungen der Quellen auseinander. Während manche die

Ergreifung eines Wehrdienstverweigerers mit Foltergarantie und Todesurteil gleichsetzen, sagen andere, dass

BetroHene sofort eingezogen würden. Die Konsequenzen hängen oHenbar vom Einzelfall ab. Zudem betrachtet die

syrische Regierung Wehrdienstverweigerung nicht nur als eine strafrechtliche zu verfolgende Handlung, sondern auch

als Ausdruck politischen Dissens und mangelnder Bereitschaft, das Vaterland gegen „terroristische“ Bedrohungen zu

schützen. Wehrdienstverweigerung kann Konsequenzen bis hin zu Folter oder Tod haben, auch eine sofortige

Einziehung ist möglich. Die Regierung wird zudem beschuldigt, völkerrechtswidrige Militäraktionen, wie etwa

willkürliche und absichtliche AngriHe auf Zivilisten, durchzuführen. Wenn syrische Armeeangehörige Befehle nicht

befolgen, werden sie erschossen, gefoltert, geschlagen und inhaftiert.

Die Tatsache, dass die syrische Regierung Wehrdienstverweigerung als Ausdruck politischen Dissens betrachtet (auch

in Kombination mit den, den BetroHenen drohenden, völlig unverhältnismäßigen Sanktionen), kann nicht anders als

dahingehend beurteilt werden, als dass sie dem BetroHenen wegen seiner Wehrdienstverweigerung eine

oppositionelle Gesinnung (zumindest) unterstellt.

Der Beschwerdeführer ist jedoch kein Wehrdienstverweigerer.

Länderinformationen:

Covid-19:

https://www.jusline.at/gesetz/vwgvg/paragraf/29


Am 22.3.2020 wurde der erste Fall einer COVID-19 inKzierten Person in Syrien bestätigt (ÖB 29.9.2020). Unbestätigte

Berichte deuteten damals darauf hin, dass das Virus schon früher entdeckt worden war, dies aber vertuscht wurde

(Reuters 23.3.2020). Dem ersten bestätigten Fall folgten weitreichende Maßnahmen (u.a. Ausgangssperren,

Verkehrsbeschränkungen, Schließungen von Bildungseinrichtungen und Geschäften), die zwischenzeitig weitgehend

aufgehoben wurden. Die Pandemie traf ein Land mit einem Gesundheitssystem, das durch den KonIikt schwer in

Mitleidenschaft gezogen wurde. Dies triHt gerade auch für die humanitären Brennpunkte mit hunderttausenden

Binnenvertriebenen (IDPs) vor allem im Nordwesten zu (ÖB 29.9.2020).

Trotz der katastrophalen humanitären Lage in Syrien sind dort weit weniger Fälle und Todesfälle gemeldet worden als

in den Nachbarländern (BBC 13.10.2020). Die oUziell bekannt gegebenen Zahlen für die von der Regierung

kontrollierten Gebiete in Syrien sind sehr niedrig, ebenso die Zahl der Tests (ÖB 29.9.2020). Angesichts der begrenzten

Anzahl von Tests in ganz Syrien ist es wahrscheinlich, dass die tatsächliche Zahl der Fälle die oUziellen Zahlen bei

weitem übersteigen könnte (UNOCHA/WHO 1.2.2021). Eine britische Studie schätzt, dass nur 1,25% der Infektionen

gemeldet werden. Mitte August 2020 wurde allein in der Hauptstadt Damaskus die Zahl der InKzierten auf 112.500

geschätzt (AA 4.12.2020).

Die seit Juli 2020 gemeldete stetige Zunahme des betroHenen Gesundheitspersonals unterstreicht - angesichts des

fragilen Gesundheitssystems Syriens mit einer ohnehin schon unzureichenden Zahl an qualiKziertem

Gesundheitspersonal - das Potenzial einer weiteren Beeinträchtigung der überforderten Gesundheitskapazitäten.

Humanitäre Akteure erhalten weiterhin Berichte, dass das Gesundheitspersonal in einigen Gebieten nicht über

ausreichende persönliche Schutzausrüstung verfügt (UNOCHA/WHO 1.2.2021). Staatliche Spitäler, besonders in der

Gegend von Damaskus, sind mit Patienten überfüllt und haben keine Beatmungsgeräte mehr (CGP 13.10.2020).

Unterdessen sagen die unterbesetzten medizinischen Fachkräfte, dass sie ihre Aufgaben unter der Aufsicht der

mächtigen Sicherheitsdienste erfüllen müssen, welche die staatlichen Gesundheitseinrichtungen überwachen. Dies soll

abschreckend auf Patienten wirken, die bereits zögern, sich in einem Land behandeln zu lassen, in dem die Angst vor

dem Staatsapparat groß ist und jede kritische Diskussion über den Umgang mit der Pandemie als Bedrohung für eine

Regierung angesehen werden könnte, die entschlossen ist, eine Botschaft der Kontrolle zu vermitteln (AJ 5.10.2020).

Unterdessen verschlechtert sich die wirtschaftliche Lage Syriens weiter. In Verbindung mit dem plötzlichen

Zusammenbruch des syrischen Pfunds hat COVID-19 die rapide Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage Syriens im

Sommer 2020 noch verschärft. Die aktuelle Wirtschaftslage, zusammen mit den beschädigten Lieferketten durch die

Explosion in Beirut am 4.8.2020 (UNSC 30.9.2020) und dem Verlust von Arbeitsplätzen aufgrund der Auswirkungen von

COVID-19, insbesondere bei Tagelöhnern oder der Saisonarbeit, in Verbindung mit dem Anstieg der

Nahrungsmittelpreise, lässt vermuten, dass nun wahrscheinlich mehr Familien in die Ernährungsunsicherheit gedrängt

wurden (UNOCHA/WHO 29.9.2020).

Politische Lage:

Die Familie al-Assad regiert Syrien bereits seit 1970, als Hafez al-Assad sich durch einen Staatsstreich zum Herrscher

Syriens machte (SHRC 24.1.2019). Nach seinem Tod im Jahr 2000 übernahm sein Sohn, der jetzige Präsident Bashar al-

Assad, diese Position (BBC 25.2.2019).

Seit der Machtergreifung Assads haben weder Vater noch Sohn eine politische Opposition geduldet. Jegliche Versuche

eine politische Alternative zu schaffen wurden sofort unterbunden, auch mit Gewalt (USCIRF 26.4.2017).

Im Jahr 2011 erreichten die Umbrüche in der arabischen Welt auch Syrien. Auf die zunächst friedlichen Proteste großer

Teile der Bevölkerung, die Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und ein Ende des von Bashar al-Assad geführten Ba’ath-

Regimes verlangten, reagierte dieses mit massiver Repression gegen die Protestierenden, vor allem durch den Einsatz

von Armee und Polizei, sonstiger Sicherheitskräfte und staatlich organisierter Milizen (Shabiha). So entwickelte sich im

Laufe der Zeit ein zunehmend komplexer werdender bewaffneter Konflikt (AA 13.11.2018).

Die tiefer liegenden Ursachen für den KonIikt sind die Willkür und Brutalität des syrischen Sicherheitsapparats, die

soziale Ungleichheit und Armut vor allem in den ländlichen Gegenden Syriens, die weit verbreitete Vetternwirtschaft

und nicht zuletzt konfessionelle Spannungen (Spiegel 29.8.2016).

Die syrische Verfassung sieht die Ba’ath-Partei als die regierende Partei vor und stellt sicher, dass sie die Mehrheit in

allen Regierungs- und Volksverbänden hat (USDOS 11.3.2020). Die Verfassungsreform von 2012 lockerte die



Regelungen bezüglich der politischen Partizipation anderer Parteien. In der Praxis unterhält die Regierung jedoch noch

immer einen mächtigen Geheimdienst- und Sicherheitsapparat zur Überwachung von Oppositionsbewegungen, die

sich zu ernstzunehmenden Konkurrenten der Regierung Assads entwickeln könnten (FH 1.2018).

Wahlen in Syrien dienen nicht dazu, Entscheidungsträger zu Knden, sondern dem Staat den Anschein eines

demokratischen Verfahrens zu geben, Normalität zu demonstrieren und die Fassade von demokratischen Prozessen

aufrechtzuerhalten (BS 29.4.2020).

2014 wurden Präsidentschaftswahlen abgehalten, welche zur Wiederwahl von Präsident Assad führten (USDOS

11.3.2020), wodurch dieser für weitere sieben Jahre im Amt bestätigt wurde (WKO 11.2018). Die Präsidentschaftswahl

wurde nur in den von der Regierung kontrollierten Gebieten abgehalten. Sie wurde von der EU und den USA als

undemokratisch kritisiert, die syrische Opposition sprach von einer „Farce“ (Ha’aretz 4.6.2014).

Mitte September 2018 wurden in den von der syrischen Regierung kontrollierten Gebieten zum ersten Mal seit 2011

wieder Kommunalwahlen abgehalten (IFK 10.2018; vgl. WKO 11.2018). Der Sieg von Assads Ba’ath Partei galt als wenig

überraschend. Geflohene und Binnenvertriebene waren von der Wahl ausgeschlossen (WKO 11.2018).

Im Juli 2020 fanden nach zweimaligem Verschieben des Wahltermins aufgrund der COVID- 19-Pandemie die dritten

Parlamentswahlen seit Beginn des syrischen Bürgerkriegs statt. Die herrschende Ba’ath-Partei von Präsident Bashar al-

Assad gewann wie erwartet die Mehrheit. Die Ba’ath-Partei und deren Verbündete schlossen sich zum Bündnis der

„Nationalen Einheit“ zusammen (DS 21.7.2020) und gewannen zumindest 177 der 250 Sitze (TWP 22.7.2020; vgl. AJ

22.7.2020), laut einer anderen Quelle 183 von 250 Sitzen (DS 21.7.2020). Es gab Vorwürfe des Betrugs, der

Wahlfälschung und der politischen EinIussnahme. Kandidaten wurden in letzter Minute von den Wahllisten gestrichen

und durch vom Regime bevorzugte Kandidaten ersetzt, darunter KriegsproKteure, Warlords und Schmuggler, die das

Regime im Zuge des KonIikts unterstützten (TWP 22.7.2020). Der Wahlprozess soll so strukturiert sein, dass eine

Manipulation des Regimes möglich ist. Syrische Bürger können überall wählen, und es gibt keine Liste der registrierten

Wähler in Wahllokalen, somit gibt es keinen Mechanismus, um zu überprüfen, ob Personen an verschiedenen

Wahllokalen mehrfach gewählt haben. Jede Partei oder jeder Kandidat, der kandidieren möchte, muss die Namen

seiner Mitglieder nach denen der Ba’ath-Partei auIisten, so dass jeder, der kandidiert, automatisch die Namen der

Ba’ath- Mitglieder in den Vordergrund rückt. Druckereien dürfen auf Anordnung des Geheimdienstes keine Listen ohne

die Namen der Ba’ath-Kandidaten drucken. Daher ist jeder, der kandidiert, standardmäßig nur ein Zusatz zu den

Ba’ath-Kandidaten (AAN/MEI 24.7.2020).

Durch massive syrische und russische LuftangriHe und das Eingreifen Irans bzw. durch Iran unterstützter Milizen hat

das syrische Regime mittlerweile alle Landesteile außer Teile des Nordwestens, Nordens und Nordostens von der

bewaffneten Opposition zurückerobert (AA 4.12.2020).

Die Anzahl der Kampfhandlungen ist nach Rückeroberung weiter Landesteile zurückgegangen, jedoch besteht die

Absicht des syrischen Regimes, das gesamte Staatsgebiet zurückerobern und „terroristische“ Kräfte vernichten zu

wollen, unverändert fort. Zuletzt erklärte Assad im August 2020 bei einer Rede vor dem syrischen Parlament die

„Befreiung“ aller syrischen Gebiete zum prioritären Ziel. Trotz der großen Gebietsgewinne durch das Regime besteht

die Fragmentierung des Landes in Gebiete, in denen die territoriale Kontrolle von unterschiedlichen Gruppierungen

ausgeübt wird, fort. Dies gilt insbesondere für den Nordwesten und Nordosten des Landes (AA 4.12.2020). [Anm.:

Nähere Informationen Knden sich im Kapitel „Sicherheitslage“.] Die Präsenz ausländischer Streitkräfte, die ihren

politischen Willen geltend machen, untergräbt weiterhin die staatliche Souveränität, und Zusammenstöße zwischen

bewaHneten regimefreundlichen Gruppen deuten darauf hin, dass die Regierung nicht in der Lage ist, die Akteure vor

Ort zu kontrollieren. Darüber hinaus hat eine aufstrebende Klasse wohlhabender KriegsproKteure begonnen, ihren

wirtschaftlichen EinIuss und den EinIuss von ihnen Knanzierter Milizen zu nutzen, und innerhalb der staatlichen

Strukturen nach legitimen Positionen zu streben (BS 29.4.2020).

Durch die Eskalation des Syrien-KonIiktes verlagerte sich die Macht zu regieren in den von der syrischen Regierung

kontrollierten Gebieten zunehmend auf die Sicherheitskräfte. In Gebieten außerhalb der Kontrolle der Regierung ist

dies nicht anders. Extremistische Rebellengruppierungen, darunter vor allem Hay’at Tahrir ash-Sham (HTS), haben die

Vorherrschaft in Idlib. Lokalräte werden von militärischen Einheiten beherrscht, die momentan unter der Kontrolle von

HTS stehen. In den kurdischen Gebieten in Nordsyrien dominiert die Partei der Demokratischen Union (PYD). Obwohl

es Lippenbekenntnisse zur Integration arabischer Vertreter in Raqqa und Deir ez-Zour gibt, ist die Dominanz der PYD



bei der EntscheidungsKndung oHensichtlich. Die PYD hat zwar eine Reihe von Verwaltungsorganen auf verschiedenen

Ebenen eingerichtet, es ist jedoch ein kompliziertes System mit sich überschneidenden Zuständigkeiten, das es für die

Bürger schwierig macht, sich an der Politik zu beteiligen, wenn sie nicht bereits in die Parteikader integriert sind (BS

29.4.2020). Die PYD [ihrerseits nicht von EU oder USA verboten, Anm.] gilt als syrischer Ableger der verbotenen

türkisch-kurdischen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) (KAS 4.12.2018a).

2011 soll es zu einem Übereinkommen zwischen der syrischen Regierung, der iranischen Regierung und der PKK,

deren Mitglieder die PYD gründeten, gekommen sein. Die PYD, ausgestattet mit einem bewaHneten Flügel, den

Volksverteidigungseinheiten (YPG), hielt die kurdische Bevölkerung in den Anfängen des KonIiktes davon ab, sich

eHektiv an der Revolution zu beteiligen. Demonstrationen wurden aufgelöst, Aktivisten festgenommen, Büros des

Kurdischen Nationalrats in Syrien, einer Dachorganisation zahlreicher syrisch-kurdischer Parteien, angegriHen. Auf

diese Weise musste die syrische Armee keine „zweite Front“ in den kurdischen Gebieten eröHnen und konnte sich auf

die Niederschlagung der Revolution in anderen Gebieten konzentrieren. Als Gegenleistung zog das Ba’ath-Regime

Stück für Stück seine Armee und seinen Geheimdienst aus den überwiegend kurdischen Gebieten zurück. In der

zweiten Jahreshälfte 2012 wurden Afrin, Ain al-Arab (Kobane) und die Jazira von der PYD und der YPG übernommen,

ohne dass es zu erwähnenswerten militärischen Auseinandersetzungen mit der syrischen Armee gekommen wäre

(Savelsberg 8.2017). Im März 2016 wurde in dem Gebiet, das zuvor unter dem Namen „Rojava“ bekannt war, die

Democratic Federation of Northern Syria ausgerufen, die sich über Teile der Provinzen Hassakah, Raqqa und Aleppo

und auch über Afrin erstreckte (SWP 7.2018; vgl. KAS 4.12.2018a). Afrin im Nordwesten Syriens wird von der Türkei

und alliierten syrischen oppositionellen Milizen kontrolliert (BBC 28.4.2020).

Die syrischen Kurden unter Führung der PYD beanspruchen in den Selbstverwaltungskantonen ein

Gesellschaftsprojekt aufzubauen, das nicht von islamistischen, sondern von basisdemokratischen Ideen, von

Geschlechtergerechtigkeit, Ökologie und Inklusion von Minderheiten geleitet ist. Während Befürworter das syrisch-

kurdische Gesellschaftsprojekt als Chance für eine künftige demokratische Struktur Syriens sehen, betrachten Kritiker

es als realitätsfremd und autoritär (KAS 4.12.2018a). Das Ziel der PYD ist nicht die Gründung eines kurdischen Staates

in Syrien, sondern die Autonomie der kurdischen Kantone als Bestandteil eines neuen, demokratischen und

dezentralen Syriens (KAS 4.12.2018a; vgl. BS 29.4.2020). Die PYD hat sich in den kurdisch kontrollierten Gebieten als

die mächtigste politische Partei im sogenannten Kurdischen Nationalrat etabliert, ähnlich der hegemonialen Rolle der

Ba’ath-Partei in der Nationalen Front (BS 2018). Ihr militärischer Arm, die YPG sind zudem die dominierende Kraft

innerhalb des Militärbündnisses Syrian Democratic Forces (SDF). Der Krieg gegen den IS forderte zahlreiche Opfer und

löste eine Flüchtlingswelle in die kurdischen Selbstverwaltungsgebiete aus. Die syrischen Kurden stehen zwischen

mehreren Fronten und können sich auf keinen stabilen strategischen Partner verlassen (KAS 4.12.2018a).

Die syrische Regierung erkennt die kurdische Enklave oder Wahlen, die in diesem Gebiet durchgeführt werden, nicht

an (USDOS 11.3.2020). Im Zuge einer türkischen MilitäroHensive, die im Oktober 2019 gestartet wurde, kam es jedoch

zu einer Einigung zwischen beiden Seiten, da die kurdischen Sicherheitskräfte die syrische Zentralregierung um

Unterstützung in der Verteidigung der kurdisch kontrollierten Gebiete baten. Die syrische Regierung ist daraufhin in

mehrere Grenzstädte eingerückt (DS 15.10.2019).

Versöhnungsabkommen

Letzte Änderung: 11.02.2021

Die sogenannten Versöhnungsabkommen sind Vereinbarungen, die ein Gebiet, das zuvor unter der Kontrolle einer

oppositionellen Gruppierung stand, oUziell wieder unter die Kontrolle des Regimes bringen (STDOK 8.2017). Der

Abschluss der sogenannten „Reconciliation Agreements“ folgt in der Regel einem Muster, das mit realer Versöhnung

wenig gemeinsam hat (ÖB 29.9.2020). Die Regierung bietet, meist nach schwerem Beschuss oder Belagerung, ein

Versöhnungsabkommen an, das an verschiedene Bedingungen geknüpft ist (STDOK 8.2017; vgl. ÖB 29.9.2020). Diese

Bedingungen unterscheiden sich von Abkommen zu Abkommen (STDOK 8.2017). Sie beinhalteten oft die Evakuierung

von Rebellenkämpfern und deren Familien, die dann in andere Regionen des Landes (zumeist im Norden) verbracht

werden. Sie werden also auch dazu benutzt, Bevölkerungsgruppen umzusiedeln (ÖB 29.9.2020). Die WehrpIicht war

bisher meist ein zentraler Bestandteil der Versöhnungsabkommen (AA 13.11.2018). Manche Vereinbarungen besagen,



dass Männer nicht an die Front geschickt werden, sondern stattdessen bei der örtlichen Polizei eingesetzt werden,

oder dass sich Personen verpIichten müssen, der Regierung z.B. für Spionage zur Verfügung zu stehen (STDOK

8.2017).

Im Rahmen von Versöhnungsvereinbarungen gemachte Garantien der Regierung gegenüber Individuen oder

Gemeinschaften werden jedoch nicht eingehalten (EIP 6.2019; vgl. AA 4.12.2020, FIS 14.12.2018). In zuvor jahrelang von

der bewaHneten Opposition kontrollierten Gebieten berichten syrische Menschenrechtsorganisationen weiterhin von

einer Zunahme willkürlicher Befragungen und Verhaftungen durch das syrische Regime. Zuletzt wurde nach Ablauf

einer in den sog. Versöhnungsabkommen ausgehandelten einjährigen Frist auch aus den ehemaligen

Oppositionshochburgen Ost-Ghouta sowie Dara‘a und Quneitra im Süden Syriens ein erneuter Anstieg von

Verhaftungen als oppositionell geltender Personen oder humanitärer Helfer sowie Zwangsrekrutierungen berichtet.

Während ein Versöhnungsabkommen in einer Region geachtet wird, kann dies bei Überquerung eines Checkpoints

bereits missachtet werden, und es kann zu willkürlichen Verhaftungen kommen (AA 4.12.2020). Berichten zufolge sind

Personen in Gebieten, die erst vor kurzer Zeit durch die Regierung wiedererobert wurden, aus Angst vor Repressalien

zurückhaltend, über die Situation in diesen Gebieten zu berichten (USDOS11.3.2020).

Nordwestsyrien

Letzte Änderung: 11.02.2021

Die Provinz Idlib im Nordwesten Syriens ist seit den Anfängen des KonIiktes eine Oppositionshochburg. Im März 2015

übernahmen oppositionelle Gruppierungen die Kontrolle über die Provinz (CRS 2.1.2019).

Anfang Januar 2019 drängte die Jihadistenallianz Hay’at Tahrir ash-Sham (HTS) die pro-türkische

National Liberation Front (NLF) zurück (DZ 8.3.2019) und übernahm die Kontrolle über die Provinz Idlib und die

Randgebiete angrenzender Provinzen (DP 10.1.2019). Laut Schätzungen beKnden sich mit Stand April 2020 insgesamt

etwa 70.000 oppositionelle Kämpfer in Idlib. Auch al-Qaida und der sogenannte Islamische Staat (IS) sollen dort

Netzwerke unterhalten (KAS 4.2020).

Im Mai 2017 wurde durch eine Vereinbarung zwischen Russland und Iran (als Verbündete des syrischen Regimes)

einerseits, und der Türkei (als Unterstützer der Rebellen) andererseits, eine Deeskalationszone eingerichtet, die ganz

Idlib sowie auch Teile der Provinzen Lattakia, Aleppo und Hama umfasste. Einheiten der syrischen Regierung führen

jedoch trotz dieser Vereinbarung militärische Operationen in diesem Gebiet durch und eroberten bis Mitte 2018 etwa

die Hälfte dieser Deeskalationszone zurück (CRS 2.1.2019). Mitte September 2018 einigten sich die Türkei und Russland

auf die Schaffung einer entmilitarisierten Zone in Idlib (Reuters 26.10.2018; vgl. UNHRC 31.1.2019).

Im Februar 2019 kam es zu erneuten LuftangriHen der syrischen Regierung im Großraum Idlib (ISW 7.3.2019) und im

März 2019 erstmals seit September 2018 wieder zu russischen LuftangriHen auf die Provinz (DS 14.3.2019). Im Mai

2019 weiteten die russische LuftwaHe und syrische Regierungstruppen ihre Boden- und LuftangriHe auf Idlib und

Nord-Hama massiv aus (DS 8.5.2019). Im Dezember 2019 intensivierten das Regime und seine Unterstützer die

MilitäroHensive deutlich. LuftangriHe auf zivile Infrastruktur wie Schulen, Krankenhäuser, Märkte und Flüchtlingslager

führten laut den Vereinten Nationen (UN) zur größten humanitären Katastrophe im Verlauf des Syrien-KonIikts (AA

4.12.2020). Im Februar 2020 begann die Türkei die sogenannte Militäroperation „Spring Shield“ mit

Vergeltungsschlägen gegen das syrische Regime. Anfang März vereinbarten Russland und die Türkei dann ein zeitlich

unbegrenztes Zusatzprotokoll zu dem in Kraft bleibenden Abkommen über die Deeskalationszone Idlib von 2018, das

unter anderem eine WaHenruhe in Idlib, die Einrichtung eines Sicherheitskorridors nördlich und südlich der Fernstraße

M4 sowie russisch-türkische Patrouillen vorsieht (AA 19.5.2020). Auch wenn die WaHenruhe bisher weitgehend

eingehalten wird, kommt es immer wieder zu einzelnen Gefechten, inklusive schwerer ArtillerieangriHe, v. a. im Süden

der Deeskalationszone sowie in unregelmäßigen Abständen auch zu russischen LuftangriHen. Die im März 2020

vereinbarten gemeinsamen russisch-türkischen Patrouillen entlang der Schnellstraße M4 konnten zunächst aufgrund

von Protesten und Straßenblockaden durch die Zivilbevölkerung nicht in vollem Umfang durchgeführt werden.

Nachdem diese zwischenzeitlich in regelmäßigen Abständen auf voller Länge entlang der M4 erfolgten, sind sie seit

dem 21.9.2020 aufgrund von russischen Sicherheitsbedenken temporär ausgesetzt. Die WaHenruhe gilt insgesamt

weiterhin als fragil (AA 4.12.2020).

Laut Angaben der UN vom Februar 2020 Iohen seit Dezember 2019 beinahe 900.000 Menschen, hauptsächlich Frauen



und Kinder, vor den Kampfhandlungen in Idlib (UN News 21.2.2020; vgl. KAS 4.2020). Die syrische Armee konnte im

Verlauf der OHensive weite Teile der Provinz zurückerobern, darunter die M5 Fernstraße (KAS 4.2020). Im September

2020 kam es erneut zu schweren AngriHen russischer Kamp]ugzeuge in Idlib, den schwersten seit der

russischtürkischen Zusatzvereinbarung von März 2020 (Reuters 20.9.2020).

Türkische Militäroperationen in Nordsyrien

Letzte Änderung: 11.02.2021

Seit August 2016 ist die Türkei im Rahmen der Operation „Euphrates Shield“ in Syrien aktiv. Die Operation zielte auf

zum damaligen Zeitpunkt vom sogenannten Islamischen Staat (IS) gehaltene Gebiete, sollte jedoch auch dazu dienen,

die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) davon abzuhalten, ein autonomes Gebiet entlang der syrisch-

türkischen Grenze zu errichten.

Die Türkei sieht die kurdische Partei der Demokratischen Union (PYD) und die YPG als Bedrohung der türkischen

Sicherheit (CRS 2.1.2019).

Im März 2018 nahmen Einheiten der türkischen Armee und der mit ihnen verbündeten Freien Syrischen Armee (FSA)

im Rahmen der Operation „Olive Branch“ die zuvor kurdisch kontrollierte Stadt Afrin ein (Bellingcat 1.3.2019). Bis März

2018 hatte die türkische OHensive Berichten zufolge den Tod Dutzender Zivilisten und laut den Vereinten Nationen

(UN) die Vertreibung Zehntausender zur Folge. Von der Türkei unterstützte bewaHnete Gruppierungen, die mit der FSA

in Zusammenhang stehen, beschlagnahmten, zerstörten und plünderten das Eigentum kurdischer Zivilisten in Afrin

(HRW 17.1.2019). Seit der OHensive regiert in Afrin ein Mosaik von türkisch-unterstützten zivilen Institutionen und

unterschiedlichsten Rebelleneinheiten, die anfällig für innere Machtkämpfe sind (Bellingcat 1.3.2019). Die Hohe

Kommissarin für Menschenrechte der UN warnte, dass die Menschenrechtssituation in Orten wie Afrin, Ra’s al-’Ain und

Tel Abyad düster, und Gewalt und Kriminalität weit verbreitet seien (UN News 18.9.2020).

Nachdem der ehemalige US-Präsident Donald Trump Anfang Oktober 2019 ankündigte, die US-amerikanischen

Truppen aus der syrisch-türkischen Grenzregion abzuziehen, startete die Türkei am 9.10.2019 eine Luft- und

BodenoHensive im Nordosten Syriens. Im Zuge dessen riefen die kurdischen Behörden eine Generalmobilisierung aus.

Einerseits wollte die Türkei mit Hilfe der OHensive die YPG und die von der YPG geführten Syrian Democratic Forces

(SDF) aus der Grenzregion zur Türkei vertreiben, andererseits war das Ziel der OHensive einen Gebietsstreifen entlang

der Grenze auf syrischer Seite zu kontrollieren, in dem rund zwei der ungefähr 3,6 Millionen syrischen Flüchtlinge, die

in der Türkei leben, angesiedelt werden sollen (CNN 11.10.2019). Der UN zufolge wurden ebenfalls innerhalb einer

Woche bis zu 160.000 Menschen durch die OHensive vertrieben und es kam zu vielen zivilen Todesopfern (UN News

14.10.2019).

Es gab Befürchtungen, dass es aufgrund der OHensive zu einem Wiedererstarken des sogenannten Islamischen

Staates (IS) kommt (TWP 15.10.2019). Medienberichten zufolge seien in dem Gefangenenlager ’Ain Issa 785

ausländische IS-Sympathisanten auf das Wachpersonal losgegangen und geIohen (DS 13.10.2019). Nach dem Beginn

der Operation kam es außerdem zu einem AngriH durch IS-Schläferzellen auf die Stadt Raqqa. Die geplante Eroberung

des Hauptquartiers der syrisch-kurdischen Sicherheitskräfte gelang den Islamisten jedoch nicht (DZ 10.10.2019).

Die syrische Armee von Präsident Bashar al-Assad ist nach einer Einigung mit den SDF am 14.10.2019 in mehrere

Grenzstädte eingerückt, um sich der „türkischen Aggression“ entgegenzustellen, wie Staatsmedien berichten (DS

15.10.2019). Laut der Vereinbarung übernehmen die Einheiten der syrischen Regierung in einigen Grenzstädten die

Sicherheitsfunktionen, die Administration soll aber weiterhin in kurdischer Hand sein (TWP 15.10.2019). Das Regime ist

jedenfalls in allen größeren Städten im Nordosten präsent (AA 4.12.2020).

Nach Vereinbarungen zwischen der Türkei, den USA und Russland richtete die Türkei eine „Sicherheitszone“ in dem

Gebiet zwischen Tal Abyad und Ra’s al-’Ain ein (SWP 1.1.2020; vgl. AA 19.5.2020), die 120 Kilometer lang und bis zu 14

Kilometer breit ist (AA 19.5.2020).

Auch seit Ende der türkischen Militäroperation „Peace Spring“ im Oktober 2019 kommt es immer wieder zu lokalen

Auseinandersetzungen und Kampfhandlungen (AA 4.12.2020). Im August 2020 wurde im Nordosten Syriens eine

steigende Zahl von ÜbergriHen nichtstaatlicher bewaHneter Gruppen, syrischer Regierungskräfte und der SDF im

Süden der Kontaktlinie des Gebiets zwischen Tal Abyad und Ra’s al-’Ain gemeldet. Sowohl die SDF als auch die pro-



Regime-Kräfte erlebten einen Anstieg der Zahl der AngriHe des IS. Haftanstalten, in denen IS-Kämpfer festgehalten

werden, berichten von zunehmenden Unruhen mit immer wiederkehrenden Aufständen und versuchten Ausbrüchen

(UN SC 20.8.2020).

Provinz Deir ez-Zour / Syrisch-Irakisches Grenzgebiet

Letzte Änderung: 11.02.2021

Dem sogenannten Islamischen Staat (IS) war es nach Kämpfen mit der Nusra-Front und gegnerischen arabischen

Stämmen im Juli 2014 gelungen, die Provinz Deir ez-Zour fast vollständig einzunehmen. 2017 führte die syrische Armee

mit Unterstützung Russlands und des Iran größere Militäroperationen durch, die zur Rückeroberung der Stadt Deir ez-

Zour führten. Bis Ende 2017 verlor der IS den größten Teil seines Territoriums auf der Westseite des Euphrat. Auf der

östlichen Seite des Flusses waren die Syrian Democratic Forces (SDF) bis Anfang 2019 in heftige Kämpfe mit dem IS

verwickelt. Der IS kontrollierte damals noch ein kleines Stück Land nahe der syrisch-irakischen Grenze (EASO 5.2020).

Im März 2019 wurde das letzte vom IS gehaltene Gebiet, das Dorf Baghouz, von den SDF eingenommen (EASO 5.2020;

vgl. DZ 24.3.2019). In den Wochen davor hatten bereits Tausende IS-Kämpfer aufgegeben und sich den SDF-Truppen

gestellt. Gleichzeitig sind mehr als 70.000 Flüchtlinge aus dem IS-Gebiet in dem von Kurden kontrollierten Lager Al-Hol

untergekommen, wo Hilfsorganisationen von einer dramatischen humanitären Lage berichten (DZ 24.3.2019).

Der IS ist zwar zerschlagen, verfügt aber noch immer über militärische Einheiten, die sich in den Wüstengebieten

Syriens und des Irak versteckt halten (DZ 24.3.2019; vgl. DIS 29.6.2020) und von denen nach wie vor eine Gefahr

ausgeht (FAZ 22.3.2019; vgl. AA 4.12.2020). Schläferzellen des IS sind in Syrien weiterhin aktiv, sowohl in syrischen

Städten als auch in ländlichen Gebieten, und besonders in den von der Regierung kontrollierten Gebieten (DIS

29.6.2020). Generell nimmt die Präsenz des IS in Syrien wieder zu (AA 4.12.2020)

Das Gebiet von Deir ez-Zour gilt als Kerngebiet der IS-Aktivität in Syrien, vor allem die Gebiete im Süden von Bosaira in

Richtung Diban (BBC 27.10.2019). Im ersten Quartal 2020 fanden die meisten Anschläge des IS in der Region Deir ez-

Zour statt, vor allem in Deir ez-Zour-Stadt und den umliegenden Gebieten (DIS 29.6.2020).

Mit Stand März 2020 steht der östlich des Euphrats gelegene Teil der Provinz Deir ez-Zour unter der Kontrolle der SDF.

Ein anderer Teil der Provinz steht unter Kontrolle der syrischen Armee. Die USA haben, trotz ihrer ursprünglichen

Pläne, sich aus dem Nordosten Syriens zurückzuziehen, beschlossen, rund 500 Soldaten in Deir ez-Zour stationiert zu

lassen. Vor dem Hintergrund der Eroberung des ehemals vom IS kontrollierten Gebiet sowohl durch die syrischen

Regierungstruppen als auch durch die SDF gibt es Berichte über zunehmende Spannungen zwischen den Bewohnern

dieser Gebiete und den sie kontrollierenden Kräften (EASO 5.2020).

Rechtsschutz / Justizwesen

Gebiete unter der Kontrolle des syrischen Regimes

Letzte Änderung: 11.02.2021

Das Justizsystem Syriens besteht aus Zivil-, Straf-, Militär-, Sicherheits- und religiösen Gerichten sowie einem

Kassationsgericht. Gerichte für Personenstandsangelegenheiten regeln das Familienrecht (SLJ 5.9.2016). 2012 wurde in

Syrien ein Anti-Terror-Gericht (Counter Terrorism Court – CTC) eingerichtet. Dieses soll Verhandlungen aufgrund

„terroristischer Taten“ gegen Zivilisten und Militärpersonal führen, wobei die DeKnition von Terrorismus im

entsprechenden Gesetz sehr weit gefasst ist (SJAC 9.2018). Zahlreiche Berichte kritisieren das CTC und die

Militärgerichte wegen Mängeln bezüglich eines fairen Verfahrens (USDOS 11.3.2020; vgl. FH 4.3.2020). Die

Verhandlungen sollen als Beweise oft nur unter Folter erzwungene Geständnisse enthalten (USDOS 11.3.2020) und

Militärgerichte können beispielsweise die Bestellung eines Rechtsanwaltes verweigern (EIP 6.2019). Die Richter der

Militärgerichte sind zudem weder unparteiisch noch unabhängig, da sie der militärischen Befehlskette unterstehen (FH

4.3.2020).

Formal existieren Einspruchsmöglichkeiten bei Entscheidungen von Zivilgerichten. De facto ist dies jedoch schwierig,

bei sicherheitsrelevanten Anklagen – insbesondere Terrorismus- oder Spionagevorwürfen – sogar unmöglich (BS

29.4.2020). Die Verfassung sieht eine unabhängige Justiz vor, die Behörden üben auf die Gerichte jedoch oft politischen

EinIuss aus. Staatsanwälte und Strafverteidiger sind oft Gegenstand von Einschüchterung und Misshandlung. Die

Ergebnisse von Fällen mit politischem Kontext scheinen schon vorbestimmt zu sein (USDOS 11.3.2020). Das

Justizsystem in Syrien kann nicht als unabhängig und transparent angesehen werden. Es steht unter der Kontrolle der



Exekutivgewalt und ihrer Zweige (ÖB 29.9.2020; vgl. AA 4.12.2020), und Richter und Staatsanwälte müssen im Grunde

genommen der Ba’ath-Partei angehören und sind in der Praxis der politischen Führung verpflichtet (FH 4.3.2020).

In Syrien vorherrschend und von langer Tradition ist eine Diskrepanz zwischen dem geschriebenen Recht und der

Implementierung der Gesetze in der Praxis. Die in den letzten Jahren noch angewachsene und weit verbreitete

Korruption hat diese Diskrepanz noch zusätzlich verstärkt (ÖB 29.9.2020). Die Unabhängigkeit der syrischen Justiz war

bereits vor dem Aufstand mangelhaft. Der Aufstand und der bewaHnete KonIikt in Syrien gehen mit massiver

Repression, grassierender Korruption und einer Politisierung des Gerichtswesens und der Justiz durch die Regierung

einher. Mittlerweile sind syrische Gerichte, ganz gleich ob Straf-, Zivil- oder Verwaltungsgerichtsbarkeit, korrupt, nicht

unabhängig, und werden für politische Zwecke missbraucht.

In keinem Teil Syriens gibt es Rechtssicherheit oder verlässlichen Schutz vor politischer Verfolgung, willkürlicher

Verhaftung und Folter (AA 4.12.2020). Die Rechtsstaatlichkeit ist schwach ausgeprägt, wenn nicht mittlerweile gänzlich

durch eine Situation der StraHreiheit untergraben, in der Angehörige von Sicherheitsdiensten ohne strafrechtliche

Konsequenzen und ohne jegliche zivile Kontrolle operieren können (ÖB 29.9.2020; vgl. BS 29.4.2020). Innerhalb der

Sicherheitsdienste ist der LuftwaHennachrichtendienst dafür bekannt, der geringsten Kontrolle zu unterliegen (BS

29.4.2020).

Die Verfassung sieht das Recht auf ein unabhängiges, jedoch nicht unbedingt öHentliches Gerichtsverfahren vor. Die

Justiz setzt dieses Recht im Allgemeinen nicht durch. Regierungsbehörden verhafteten Zehntausende Menschen, u.a.

Menschenrechtsaktivisten, Journalisten, religiöse Führer sowie Mitarbeiter von NGOs, Hilfsorganisationen und

medizinischen Einrichtungen ohne diesen Zugang zu einem fairen öHentlichen Verfahren zu garantieren. Berichten

zufolge werden Verdächtige auch ohne Kontakt zur Außenwelt („incommunicado“) und für überlange Zeit festgehalten.

Bei Vorwürfen, welche die nationale Sicherheit betreHen, wird häuKg von geheimen Verhaftungen berichtet (USDOS

11.3.2020).

Die Verwaltung in den von der Regierung kontrollierten Gebieten arbeitet in Routineangelegenheiten mit einer

gewissen Zuverlässigkeit, vor allem in Personenstandsangelegenheiten (AA 4.12.2020). Die religiösen Gerichte

behandeln das Familien- und Personenstandsrecht und regeln Angelegenheiten wie Eheschließungen, Scheidungen,

Erb- und Sorgerecht (IA 7.2017). Hierbei sind Scharia-Gerichte für sunnitische und schiitische Muslime zuständig.

Drusen, Christen und Juden haben ihre eigenen gerichtlichen Strukturen. Für diese Gerichte gibt es auch eigene

Berufungsgerichte (SLJ 5.9.2016). Manche Personenstandsgesetze wenden die Scharia unabhängig von der

Religionszugehörigkeit der Beteiligten an (USDOS 11.3.2020).

Es gibt Möglichkeiten zur Rückforderung von Wohnungs-, Land- und Eigentumsrechten. Das syrische Regime erschwert

die Inanspruchnahme von Rechtsbeistand und Beratung in diesem Bereich jedoch, indem es die hierfür zugelassenen

Rechtsanwälte einer Sicherheitsüberprüfung unterzieht (BS 29.4.2020).

Siehe hierzu auch Kapitel „Korruption“.

Gebiete außerhalb der Kontrolle des Regimes

Letzte Änderung: 11.02.2021

In Gebieten außerhalb der Kontrolle des syrischen Regimes ist die Lage von Justiz und Verwaltung von Region zu

Region und je nach den örtlichen Herrschaftsverhältnissen verschieden (AA 4.12.2020). In von oppositionellen

Gruppen kontrollierten Gebieten wurden unterschiedlich konstituierte Gerichte und Haftanstalten aufgebaut, mit

starken Unterschieden bei der Organisationsstruktur und beider Beachtung juristischer Normen (USDOS 11.3.2020;

vgl. AA 4.12.2020, USDOS 10.6.2020). Manche Gruppen folgen dem (syrischen) Strafgesetzbuch, andere folgen einem

Entwurf eines Strafgesetzbuches auf Grundlage der Scharia, das von der Arabischen Liga aus dem Jahr 1996 stammt,

während wiederum andere eine Mischung aus Gewohnheitsrecht und Scharia anwenden. Erfahrung, Expertise und

QualiKkation der Richter in diesen Gebieten sind oft sehr unterschiedlich und häuKg sind diese dem EinIuss der

dominanten bewaHneten Gruppierungen unterworfen. Urteile von Scharia-Räten der Opposition resultieren

manchmal in öHentlichen Hinrichtungen, ohne dass Angeklagte Berufung einlegen oder Besuch von ihren Familien

erhalten könnten (USDOS 11.3.2020).

Gebiete unter kurdischer Kontrolle



Letzte Änderung: 16.12.2020

Die kurdischen Behörden setzen in den von ihnen kontrollierten Gebieten einen Rechtskodex, basierend auf einer

„Sozialcharta“, durch. In Berichten wird diese „Sozialcharta“ beschrieben als eine Mischung aus syrischem Straf- und

Zivilrecht mit Gesetzen, die sich in Bezug auf Scheidung, Eheschließung, WaHenbesitz und Steuerhinterziehung an

europäischem Recht orientieren. Allerdings fehlen gewisse europäische Standards für faire Verfahren, wie das Verbot

willkürlicher Festnahmen, das Recht auf gerichtliche Überprüfung und das Recht auf einen Anwalt. Das Justizsystem in

den kurdisch kontrollierten Gebieten besteht aus Gerichten, Rechtskomitees und Ermittlungsbehörden (USDOS

11.3.2020). Es wurde eine von der kurdischen Partei der Demokratischen Union (PYD) geführte Verwaltung geschaHen,

die neben diesen Rechtsinstitutione auch eine eigene Polizei, Gefängnisse und Ministerien umfasst (AI 12.7.2017). Die

in den Gebieten unter kurdischer Kontrolle geschaHenen Institutionen erscheinen zwar fortschrittlicher als jene des

syrischen Regimes, sind in der Realität allerdings nicht demokratisch und stehen unter der strikten Kontrolle der PYD

(BS 29.4.2020; vgl. FH 4.3.2020).

Die kurdischen Behörden haben den sogenannten „Defense of the People Court“ eingerichtet, der über ehemalige

Mitglieder des sogenannten Islamischen Staates in kurdischer Gefangenschaft urteilen soll. Das Gericht wird jedoch

weder von den syrischen Behörden noch von der internationalen Gemeinschaft anerkannt. Die Höchststrafe, die

dieses Gericht verhängt, ist eine lebenslange Freiheitsstrafe, wobei es sich de facto um eine zwanzigjährige Haftstrafe

handelt.

Gerichtsurteile werden bei guter Führung oder wenn sich der Angeklagte selbst den kurdischen Behörden gestellt hat,

gemildert. Diese „mildere Vorgehensweise“ hat zum einen den Zweck, der arabischen Mehrheitsbevölkerung Ost-

Syriens, die den kurdischen Machthabern misstraut, guten Willen zu zeigen, zum anderen soll dadurch die

Regierungskompetenz hervorgehoben und internationale Legitimität gewonnen werden. Das System weist jedoch

auch gravierende Mängel auf, so haben die Angeklagten keinen Zugang zu einem Verteidiger und es gibt keine

Möglichkeit, Berufung einzulegen (Ha’aretz 8.5.2018).

Juristen, welche unter dem Justizsystem von Rojava agieren, werden von der syrischen Regierung beschuldigt, eine

illegale Justiz geschaHen zu haben. Richter und Justizmitarbeiter sehen ich mit Haftbefehlen der syrischen Regierung

konfrontiert, verfügen über keine Pässe und sind häufig Morddrohungen ausgesetzt (JS 28.10.2019).

Streitkräfte

Letzte Änderung: 16.12.2020

Die syrischen Streitkräfte (Syrian armed forces - SAF) bestehen aus dem Heer, der Marine, der LuftwaHe, den

Luftabwehrkräften und den National Defense Forces (NDF). Vor dem KonIikt sollen die SAF eine Mannstärke von

geschätzt 300.000 Personen gehabt haben (CIA 12.8.2020).

Der Aufbau der SAF basiert auf dem sogenannten Quta‘a-System [arab. Sektor, Landstück]. Hierbei wird jeder Division

(Krqa) ein bestimmtes Gebiet (quta‘a) zugeteilt. Mit diesem System wurde in der Vergangenheit verhindert, dass

OUziere überlaufen. Gleichzeitig gaben die SAF dem Divisionskommandeur für den Fall eines Zusammenbruchs der

Kommunikation oder für Notfälle freie Hand über dieses Gebiet. Dadurch kann der Präsident den EinIuss einzelner

Divisionskommandeure einschränken, indem er sie gegeneinander ausspielt (CMEC 14.3.2016). Die syrische Armee war

der zentrale Faktor für das Überleben des Regimes während des Bürgerkriegs. Im Laufe des Krieges hat ihre

KampHähigkeit jedoch deutlich abgenommen (CMEC 26.3.2020a). Im Zuge des KonIiktes hat das Regime loyale

Einheiten in größere Einheiten eingegliedert, um eine bessere Kontrolle ausüben und ihre EHektivität im Kampf

verbessern zu können (ISW 8.3.2017). Die syrische Regierung arbeitet daran, Milizen zu demobilisieren oder sie in ihre

regulären Streitkräfte zu integrieren (CIA 12.8.2020).

Zivile und militärische Sicherheits- und Nachrichtendienste, Polizei

Letzte Änderung: 11.02.2021

Die zahlreichen syrischen Sicherheitsbehörden arbeiten autonom und ohne klar deKnierte Grenzen zwischen ihren

Aufgabenbereichen (USDOS 11.3.2020). Das Innenministerium kontrolliert vier verschiedene Abteilungen der Polizei:

Notrufpolizei, Verkehrspolizei, Nachbarschaftspolizei und Bereitschaftspolizei („riot police“) (USDOS 13.3.2019).

Es gibt vier Hauptzweige der Sicherheits- und Nachrichtendienste: den Militärischen Nachrichtendienst, den



LuftwaHennachrichtendienst, das Direktorat für Politische Sicherheit und das Allgemeine Nachrichtendienstdirektorat

(USDOS 11.3.2020; vgl. EIP 6.2019). Diese vier Dienste arbeiten unabhängig voneinander und größtenteils außerhalb

des Justizsystems, überwachen einzelne Staatsbürger und unterdrücken oppositionelle Stimmen innerhalb Syriens (GS

35 11.2.2017). Jeder Geheimdienst unterhält eigene Gefängnisse und Verhöreinrichtungen, bei denen es sich de facto

um weitgehend rechtsfreie Räume handelt. Die Geheimdienste haben ihre traditionell starke Rolle im Zuge des

KonIiktes verteidigt oder sogar weiter ausgebaut (AA 4.12.2020). Innerhalb der Sicherheitsdienste ist bekannt, dass die

Nachrichtendienste der LuftwaHe am wenigsten einer Kontrolle unterliegen und mit der geringsten Zurückhaltung

agieren (BS 29.4.2020). Vor 2011 war die vorrangige Aufgabe der Nachrichtendienste die syrische Bevölkerung zu

überwachen. Seit dem Beginn des KonIiktes nutzt Assad den Sicherheitssektor, um die Kontrolle zu behalten. Diese

Einheiten überwachten, verhafteten, folterten und exekutierten politische Gegner sowie friedliche Demonstranten. Um

seine Kontrolle über die Sicherheitsdienste zu stärken, sorgte Assad künstlich für Feindschaft und Konkurrenz

zwischen ihnen. Um die Loyalität zu sichern wurde einzelnen Behörden bzw. Beamten die Kontrolle über alle Bereiche

des Staatswesens in einem bestimmten Gebiet überlassen, was für diese eine enorme Geldquelle darstellt (EIP 6.2019).

Die Sicherheitskräfte nutzen eine Reihe an Techniken, um Bürger einzuschüchtern oder zur Kooperation zu bringen.

Diese Techniken beinhalten im besten Fall Belohnungen, andererseits jedoch auch Zwangsmaßnahmen wie

Reiseverbote, Überwachung, Schikanen von Individuen und/oder deren Familienmitgliedern, Verhaftungen, Verhöre

oder die Androhung von Inhaftierung.

Die Zivilgesellschaft und die Opposition in Syrien erhalten spezielle Aufmerksamkeit von den Sicherheitskräften, aber

auch ganz im Allgemeinen müssen Gruppen und Individuen mit dem Druck der Sicherheitsbehörden umgehen (GS

11.2.2017; vgl. USDOS 11.3.2020).

Der Sicherheitssektor übt eine allgegenwärtige Kontrolle über die Gesellschaft (sowohl informell als auch formell) aus.

Festnahmen und Inhaftierungen werden genutzt, um Informationen zu erhalten, jene, die als illoyal gesehen werden,

zu bestrafen, und um Geld für die Freilassung der Inhaftierten zu erpressen (EIP 6.2019).

In jüngster Zeit hat das syrische Regime seine Sicherheitsdienste umgebaut, indem es neue „Loyalisten“ in leitende

Sicherheitspositionen berufen hat. Es handelt sich um bisher unbekannte Personen, die sich durch ihre Rolle bei der

Eskalation der Gewalt nach 2011 einen Namen machten, und gegen die das Regime in Form von Korruptionsakten

erhebliche Druckmittel besitzt. Es zeigt sich außerdem grundsätzlich eine breitere Dynamik der russisch-iranischen

Konkurrenz um die Gestaltung der syrischen Sicherheitslandschaft (Clingendael 5.2020).

Folter, Haftbedingungen und unmenschliche Behandlung

Letzte Änderung: 11.02.2021

Das Gesetz verbietet Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlungen oder Strafen,

wobei das Strafgesetzbuch eine Strafe von maximal drei Jahren Gefängnis für Täter vorsieht. Nichtsdestotrotz wenden

die Sicherheitskräfte in Tausenden Fällen solche Praktiken an (USDOS 11.3.2020). Willkürliche Festnahmen,

Misshandlung, Folter und Verschwindenlassen sind in Syrien weit verbreitet (HRW 13.1.2021; vgl. AI 18.2.2020, USDOS

11.3.2020, AA 4.12.2020). Sie richten sich von Seiten der Regierung insbesondere gegen Oppositionelle oder Menschen,

die vom Regime als oppositionell wahrgenommen werden (AA 4.12.2020).

NGOs berichten glaubhaft, dass die syrische Regierung und mit ihr verbündete Milizen physische Misshandlung,

Bestrafung und Folter an oppositionellen Kämpfern und Zivilisten begehen (USDOS 11.3.2020; vgl. TWP 23.12.2018).

Vergewaltigung und sexueller Missbrauch von Frauen, Männern und Minderjährigen sind weit verbreitet. Die

Regierung nimmt hierbei auch Personen ins Visier, denen Verbindungen zur Opposition vorgeworfen werden (USDOS

11.3.2020). Es sind zahllose Fälle dokumentiert, bei denen Familienmitglieder wegen der als regierungsfeindlich

wahrgenommenen Tätigkeit von Verwandten inhaftiert und gefoltert wurden, auch wenn die als regierungsfeindlich

wahrgenommenen Personen ins Ausland geflüchtet waren (AA 4.12.2020).

Systematische Folter und die Bedingungen in den Haftanstalten führen häuKg zum Tod von Insassen. Die Gefängnisse

sind stark überfüllt, es mangelt an Nahrung, Trinkwasser, Hygiene und Zugang zu sanitären Einrichtungen und

medizinischer Versorgung. Diese Bedingungen waren so durchgängig, dass die Untersuchungskommission der

Vereinten Nationen zu dem Schluss kam, diese seien Regierungspolitik (USDOS 11.3.2020). Laut Berichten von NGOs

gibt es zahlreiche informelle Hafteinrichtungen in umgebauten Militärbasen, Schulen, Stadien und anderen



unbekannten Lokalitäten. So sollen inhaftierte Demonstranten in leerstehenden Fabriken und Lagerhäusern ohne

angemessene sanitäre Einrichtungen festhalten werden (USDOS 11.3.2020; vgl. SHRC 24.1.2019). Die Regierung hält

weiterhin Tausende Personen ohne Anklage und ohne Kontakt zur Außenwelt („incommunicado“) an unbekannten

Orten fest (USDOS 11.3.2020). Von Familien von Häftlingen wird Geld verlangt, dafür dass die Gefangenen Nahrung

erhalten und nicht mehr gefoltert werden, was dann jedoch nicht eingehalten wird.

Große Summen werden gezahlt, um die Freilassung von Gefangenen zu erwirken (MOFANL 7.2019).

In jedem Dorf und jeder Stadt gibt es Haft- bzw. Verhörzentren für die ersten Befragungen und Untersuchungen nach

einer Verhaftung. Diese werden von den Sicherheits- und Nachrichtendiensten oder auch regierungstreuen Milizen

kontrolliert. Meist werden Festgenommene in ein größeres Untersuchungszentrum in der Provinz oder nach

Damaskus und schließlich in ein Militär- oder ziviles Gefängnis gebracht. Im Zuge dieses Prozesses kommt es zu Folter

und Todesfällen. Selten wird ein Häftling freigelassen. Unschuldige bleiben oft in Haft, um Geldsummen für ihre

Freilassung zu erpressen oder um sie im Zuge eines „Freilassungsabkommens“ auszutauschen (SHRC 24.1.2019).

Seit 2018 wurden von den Regierungsbehörden Sterberegister veröHentlicht, wodurch erstmals oUziell der Tod von

7.953 Menschen in Regierungsgewahrsam bestätigt wurde, wenn auch unter Angabe unspeziKscher Todesursachen

(Herzversagen, Schlaganfall etc.). Berichten zufolge sind die Todesfälle auf Folter, Krankheit als Folge mangelnder

Ernährung und Hygiene in den Einrichtungen und außergerichtliche Tötungen zurückzuführen (AA 20.11.2019; vgl.

SHRC 24.1.2019).

Die meisten der auch im Jahr 2020 bekannt gegebenen Todesfälle betreHen Inhaftierte aus den vergangenen neun

Jahren, wobei das Regime ihre Familien erst in den Folgejahren über ihren Tod informiert. Obwohl die T
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